
 

Anlage zur PM 491/2019 
 
 
Die 4. Fortschreibung enthält folgende Maßnahmen: 

 

M1 Ab dem 01.01.2020 gilt ein ganzjähriges Verkehrsverbot in beiden 

Fahrtrichtungen auf den Streckenzügen B14 (Am Neckartor) von der „ADAC-

Kreuzung“ bis zur Kreuzung Cannstatter Straße/ Heilmannstraße, B 14 

(Hauptstätter Straße) vom Österreichischen Platz bis zum Marienplatz, B 27 

(Charlottenstraße, Hohenheimer Straße, Neue Weinsteige, Obere Weinsteige) 

von der Kreuzung Obere Weinsteige / Jahnstraße bis zum Charlottenplatz sowie 

B 27 (Heilbronner Straße) von der Kreuzung Kriegsbergstraße bis zur Kreuzung 

Wolframstraße für alle Pkw mit Dieselmotor unterhalb der Abgasnorm Euro 6. 

 

M2 Auf allen Vorbehaltsstraßen im Talkessel Stuttgart wird eine Geschwindigkeits-

reduzierung von 50 km/h auf 40 km/h vorgenommen, soweit diese noch nicht 

umgesetzt wurde. Unabhängig vom Talkessel wird auf folgenden Streckenab-

schnitten im Stadtgebiet von Stuttgart eine Geschwindigkeitsreduzierung von 

50 km/h auf 40 km/h unverzüglich und schrittweise beginnend mit den am 

stärksten belasteten Straßen vorgenommen: 

- Auf der Bebelstraße zwischen Kreuzung Schwabstraße/Bebelstraße und 

Einmündung Herderstraße, 

- auf der Heilbronner Straße (bereits geplant, aber noch nicht umgesetzt) vom 

Kurt-Georg-Kiesinger-Platz bis zum Löwentor, 

- auf der Neuen/Oberen Weinsteige (bereits geplant, aber noch nicht umge-

setzt), 

- auf der B 14 Am Neckartor (dauerhaft umzusetzen) und in der Hauptstätter 

Straße vom Österreichischen Platz bis zum Heslacher Tunnel. Die vorherge-

hende Strecke zwischen Am Neckartor und dem Österreichischen Platz sollte 

weiterhin bedarfsgerecht umschaltbar sein, 

- in der Pragstraße von der Kreuzung Neckartalstraße bis zum Löwentor, 

- in der Brückenstraße zwischen Kreuzung Neckartalstraße bis zur Halden-

straße,  

- im Stadtteil Feuerbach auf der Bludenzer Straße, 

- im Stadtteil Zuffenhausen auf dem Teilstück der Schwieberdinger Straße 

zwischen Einmündung Marconistraße bis zur Wernerstraße und 
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- in der Schozacher Straße zwischen der Kreuzung Haldenrainstraße und 

Tapachstraße/Roter Stich 

 

 

M3  Die Landesregierung finanziert die Errichtung und den Betrieb weiterer Filter-

säulen im Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Mann+Hummel 

GmbH.  

 

M4  Das Parkraummanagement der Landeshauptstadt Stuttgart wird ab 01.01.2020 

weiter ausgebaut. Die Stufe 5 umfasst Teile des Stuttgarter Nordens sowie Teile 

von Bad Cannstatt, Untertürkheim und Vaihingen. 

 

M5 Auf der B 27 von der Anschlussstelle der BAB A 8 (Echterdinger Ei) bis zum 

Ortsschild von Stuttgart-Degerloch wird unverzüglich die zulässige Höchstge-

schwindigkeit dauerhaft auf 80 km/h begrenzt. 

 


